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Stellungnahme 
zum Entwurf der Fachkräfteverordnung 2023 

 
 

Hiermit erlauben wir uns im Rahmen der Begutachtung auf die Erläuterungen des Verordnungs-entwurfes 
Bezug zu nehmen: 

Einleitend finden wir es sehr schade, dass die SozialpartnerInnen bisher noch nicht die Gelegenheit ergriffen 
haben, zusätzliche oder alternative Kriterienvorschläge zur Ermittlung von Mangelberufen vorzulegen. 

Wie in den vergangenen Jahren wird in den Erläuterungen festgehalten, dass eine formale Anerkennung einer 
Mangelberufsqualifikation nicht erforderlich ist. Ausnahmen sind die reglementierten Gesundheitsberufe. 
Diesbezüglich möchten wir in Erinnerung rufen, dass durch Novellen des GuKG und des Ärztegesetzes 
inzwischen (vorläufige) qualifizierte Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen wurden, ohne dass eine 
ausländische Berufsqualifikation bereits vollständig formal anerkannt wurde. Die Erteilung einer „Rot-Weiß-Rot 
– Karte“ hierfür ist möglich. Siehe u. a.: Möglichkeiten einer vorläufigen bzw. befristeten Beschäftigung für 
Personen mit Gesundheits- und Krankenpflegeberufen, die im Ausland erworben wurden: 
https://media.anlaufstelle-
anerkennung.at/Infoblatt_GuKG_vorl%C3%A4ufige_befristeteBesch%C3%A4ftigung_Juli2022.pdf 

In Bezug auf ErzieherInnen (SozialpädagogInnen) und FürsorgerInnen/SozialarbeiterInnen müssten eventuell 
Reglementierungen i. S. d. jeweiligen Landesgesetzgebung berücksichtigt werden. 

Bei Familienangehörigen von zugelassenen Fachkräften wird auf die „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ mit 
unbeschränkten Arbeitsmarktzugang verwiesen. Diese wird nunmehr jedoch nicht mehr nur für ein Jahr – wie 
in den Erläuterungen dargestellt – erteilt, sondern richtet sich nach der Geltungsdauer des Aufenthaltstitels 
der/s Zusammenführenden (§ 46 Abs. 1a NAG), idealerweise also für zwei Jahre. 

Wir hoffen, dass unsere Anmerkungen bei den Erläuterungen bzw. Informationen an das AMS berücksichtigt 
werden. 
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